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BESCHLUSSVORLAGE 

 
Geschäftszeichen 
1-30/PP 

Datum 
18.02.2026 BV/2026/017 

 
Beratungsfolge Zuständigkeit Termine 
Rat der Stadt Wedel Entscheidung 26.02.2026 

 
Wahl der Wehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Wedel 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Rat der Stadt Wedel stimmt der Wahl des Löschmeister Herrn Holger Koschek zur 
Gemeindewehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Wedel zu. 
 
 
 
 
  



Fortsetzung der Vorlage Nr. BV/2026/017 

Ziele 
 

Die Sicherstellung des Brandschutzes in der Stadt Wedel. Nach § 10 Abs. 4 Brandschutzgesetz 
Schleswig-Holstein gehört zu einem Wehrvorstand einer Freiwilligen Feuerwehr die 
Gemeindewehrführung (Gemeindewehrführerin oder Gemeindewehrführer). 
 
Darstellung des Sachverhaltes 
 

Mit der Wahl der Freiwilligen Feuerwehr Wedel auf der Mitgliederversammlung am 17.02.2026 
wurde der Löschmeister Herr Holger Koschek für sechs Jahre zum Gemeindewehrführer gewählt. Er 
erfüllt die erforderlichen Voraussetzungen gemäß § 11 Abs. 2 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein 
und § 16 Abs. 1 Ziff. 1 Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Wedel. 
 
Begründung der Verwaltungsempfehlung 
 

Gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein bedarf die Wahl der 
Gemeindewehrführung sowie der Stellvertretung der Zustimmung des Trägers der Feuerwehr. 
 
Darstellung von Alternativen und deren Konsequenzen mit finanziellen Auswirkungen 
 

Die in § 2 Abs. 1 Satzung der Stadt Wedel über die Zahlung von Entschädigungen an 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte und ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger festgesetzten 
Aufwandsentschädigungen für die Gemeindewehrführung entstehen unabhängig davon, welches 
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gewählt worden ist. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 
 
Anlage/n 
 

1 Wahlniederschrift Wehrführung vom 17.02.2026 
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